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Zusammenfassung 

Ziel des Beitrags ist es, Licht in die Grauzone atypischer Beschäftigung und ihrer 
arbeits- und sozialrechtlichen Absicherung zu bringen. Als atypische 
Beschäftigungsverhältnisse definieren wir Teilzeitarbeit, geringfügige Beschäftigung, 
befristete Beschäftigung und Solo-Selbstständigkeit.  

Zunächst werden Art und Umfang von atypischer Beschäftigung im Zeitvergleich 
in sechs Ländern dargestellt (Deutschland, das Vereinigte Königreich, die Niederlande, 
Italien, Dänemark und Polen). Es zeigt sich, dass atypische Beschäftigungsverhältnisse 
insgesamt in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen haben. Sie sind häufig 
Bestandteil unsteter Erwerbsverläufe und mit einem erhöhten Arbeitslosigkeitsrisiko 
verbunden. Daran anschließend wird der Frage nachgegangen, ob und in welcher Weise 
die nationalen arbeits- und sozialrechtlichen Regelungen die einzelnen Formen 
atypischer Beschäftigungsverhältnisse umfassen und die mit ihnen verbundenen 
spezifischen Risiken berücksichtigen.   

 

Abstract 

This paper aims at shedding some light on the blurry subject of atypical employment 
and the respective protection provided by labour law and social security schemes. 
Atypical employment is understood as part-time work, marginal employment, 
temporary employment, and own-account workers. 

In a first step, we set out to describe the nature and the dimension of atypical 
employment over time and across six countries (namely Germany, United Kingdom, 
Netherlands, Italy, Denmark, and Poland). We find that over the last years, atypical 
employment contracts in general are becoming increasingly widespread. Atypical 
employment is oftentimes part of unstable careers and associated with an increased risk 
of unemployment. In a second step, we assess whether and how national labour and 
social security legislation is tackling with the issue of atypical employment, and to what 
extent the respective regulations allow for the specific risks involved. 
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1 Einleitung 
Hoher Wettbewerbsdruck durch global agierende Unternehmen, Flexibilisierungsanforderungen durch 
neue Organisationsformen, steigende Frauenerwerbstätigkeit und ein sektoraler Wandel hin zum 
Dienstleistungssektor haben seit den 1970er Jahren in den EU-Mitgliedstaaten zu einem grundlegen-
den strukturellen Wandel der Arbeitsmärkte geführt. Der strukturelle Wandel der Arbeitsmärkte geht 
einher mit einem sozialen Wandel in Form einer stärkeren Individualisierung der Erwerbsverläufe. 
Erwerbsverläufe werden insgesamt „brüchiger“. Übergänge zwischen Erwerbsformen und Nicht-Be-
schäftigung werden häufig Bestandteil von diskontinuierlichen Erwerbsverläufen (Schmid 2000).  

Diese strukturellen und sozialen Wandlungsprozesse sollten auch im Rahmen der Europäischen 
Beschäftigungsstrategie umfassend berücksichtigt werden. Die drei komplementären Ziele der Euro-
päischen Beschäftigungsstrategie (full employment, quality and productivity at work, and social cohe-
sion and inclusion) können nur erreicht werden, wenn grundlegende Wandlungsprozesse einbezogen 
werden, wobei den Flexibilisierungsanforderungen und ihren (sozialen) Auswirkungen eine Schlüssel-
rolle zukommt. Denn die Flexibilisierung der Arbeit ist nicht immer für alle Beteiligten ein positiver 
Prozess, neue Unsicherheiten und Asymmetrien können entstehen. Um dem Ziel der „social cohesion 
and inclusion“, also des sozialen Zusammenhalts und der Inklusion, gerecht zu werden, muss die 
Flexibilisierung der Arbeitsmärkte mit sozialer Sicherheit kombiniert werden.  

Die EU-Kommission führt in diesem Jahr eine umfassende Debatte über den Begriff der 
„Flexicurity“. Mit dem Begriff der Flexicurity ist die Verbindung zwischen einer größeren Flexibilität 
(flexibility) und einem hierauf abgestimmten Sozialschutz (security) gemeint1. Der Flexicurity-Ansatz 
fließt bereits jetzt in die Europäische Beschäftigungsstrategie ein: Mit der integrierten Leitlinie Nr. 21 
für den Zeitraum 2005 – 2008 fordert die Kommission ihre Mitgliedstaaten auf, „unter gebührender 
Berücksichtigung der Sozialpartner Flexibilität und Beschäftigungssicherheit in ein ausgewogenes 
Verhältnis zu bringen und die Segmentierung der Arbeitsmärkte zu verringern“ (Amtsblatt der EU L 
205/26, 6.8.2005). Weiterhin thematisiert das Ende letzten Jahres vorgelegte Grünbuch, wie mit Hilfe 
des Arbeitsrechts Fortschritte bei der Flexicurity-Agenda erzielt werden können. Ziel der EU-
Kommission ist es, dass sich die Mitgliedstaaten bis spätestens Ende des Jahres auf gemeinsame, 
weitergehende Grundsätze zur Flexicurity verständigen.  

Die Notwendigkeit, die Verbindung von Flexibilität und Sicherheit zu fördern, ist auch in dem 
Bericht der „Employment Taskforce“ unter dem Vorsitz von Wim Kok betont worden. Insbesondere 
werden in diesem Bericht Rahmenbedingungen gefordert, die der zunehmenden Dynamik auf den Ar-
beitsmärkten gerecht werden und die weniger darauf abzielen, einen Arbeitsplatz ein Erwerbsleben 
lang zu erhalten, als vielmehr mit der Fähigkeit der Menschen und den Möglichkeiten assoziiert wer-
den, sich verändernden Bedingungen auf den Arbeitsmärkten anzupassen, einschließlich häufigerer 
Arbeitsplatzwechsel.  

Der Bericht fordert die Mitgliedsstaaten und die Sozialpartner auf, adäquate Sicherheit für Ar-
beitnehmer aller Vertragsformen zu gewährleisten und die Verfestigung eines Zwei-Klassen-Arbeits-
marktes zu verhindern. Betont wird, dass das Risiko der Segmentierung nicht nur zwischen Nicht-Be-
schäftigten (outsidern) und Beschäftigten (insidern) besteht, sondern auch zwischen dauerhaft be-

                                                      

1 Zu Definitionen und Kriterien von „flexicurity“ siehe Leschke, Schmid und Griga (2007). 
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schäftigten „Insidern“, die einem kontinuierlichen Beschäftigungsverlauf und steigenden Einkommen 
entgegen sehen können, und prekär oder informell beschäftigten „Outsidern“. Diese Outsider „befin-
den sich in einer Grauzone, in der die grundlegenden Arbeits- und Sozialschutzrechte deutlich redu-
ziert sein können“ (Bericht der Taskforce Beschäftigung 2003:9). Die Aufmerksamkeit wurde damit 
stärker auf die Grauzone prekärer bzw. atypischer Beschäftigung und ihrer arbeits- und 
sozialrechtlichen Absicherung gelenkt. 

 Ziel dieses Beitrags ist es, auf der Basis einer empirischen Bestandsaufnahme Licht in das Dun-
kel dieser Grauzone zu bringen. In einem ersten Schritt sollen Art, Umfang und Verbreitung von aty-
pischer Beschäftigung im Zeitvergleich in verschiedenen europäischen Ländern untersucht werden. In 
einem zweiten Schritt werden arbeits- und sozialrechtliche Rahmenbedingungen atypischer Beschäfti-
gung ländervergleichend dargestellt.  

Atypische Beschäftigungsverhältnisse werden häufig in Verbindung gebracht oder gar gleichge-
setzt mit dem Begriff der prekären Beschäftigung. Auf der Suche nach Definitionen für atypische und 
prekäre Beschäftigung stößt man vor allem auf Negativabgrenzungen. Bei der Definition für „atypi-
sche Beschäftigungsverhältnisse“ werden als Referenzgrößen für die Negativabgrenzung das Normal-
arbeitsverhältnis, d.h. die unbefristete, weisungsgebundene Vollzeittätigkeit mit subsistenzsicherndem 
Einkommen und der Integration in die sozialen Sicherungssysteme (Keller und Seifert 2006: 236) ge-
nannt2. Atypische Beschäftigungsverhältnisse sind demnach Teilzeitarbeit, geringfügige Beschäfti-
gung, befristete Beschäftigung sowie Leiharbeit und (neue) Selbstständigkeit, d.h. Solo- oder Allein-
selbstständigkeit. Diese Beschäftigungsformen stehen im Mittelpunkt unserer folgenden empirischen 
Analysen.  

Der Begriff der „prekären Beschäftigung“ wird in der Literatur unterschiedlich definiert. Unstrit-
tige Kriterien der Negativabgrenzung sind ein subsistenzsicherndes Einkommen, die Beschäftigungs-
stabilität und die Beschäftigungsfähigkeit (Keller und Seifert 2006: 238). Atypische Beschäftigung 
und prekäre Beschäftigung muss also per definitionem nicht deckungsgleich sein. Für die Beschrei-
bung der sozialen Situation atypisch Beschäftigter ist die Schnittmenge zwischen beiden Definitionen 
relevant bzw. die Frage: Wie prekär sind die atypischen Beschäftigungsverhältnisse eigentlich? 

Um diese Frage zu beantworten, sind Analysen zum Einkommen (bzw. zur Einkommenssicher-
heit durch soziale Sicherungssysteme), zur Dynamik der Beschäftigung (Beschäftigungsstabilität) und 
zu den Übergängen (Beschäftigungsfähigkeit bzw. Brückenfunktion) notwendig. Insbesondere die 
Brückenfunktion (Übergänge von atypischer Beschäftigung in Standard-Beschäftigung) ist für diese 
Fragestellung von zentraler Bedeutung. Atypische Beschäftigungsverhältnisse, an die in der Regel 
kein besser gesicherter Status anschließt und die sich demzufolge als „Sackgasse“ erweisen, können 
als prekär betrachtet werden3. Um diese Zusammenhänge umfassend zu prüfen, sind 
Längsschnittanalysen notwendig. Die Forschungslage ist jedoch lückenhaft, insbesondere länderver-

                                                      

2  Ähnlich werden in der Forschungsstudie „The Employment Status of Individuals in Non-Standard Employment“ von 
Burchell, Deakin und Honey (1999:1) Nichtstandard-Beschäftigungsformen beschrieben als „diejenigen Arbeitsformen, 
die vom Modell des auf unbestimmte Dauer geschlossenen oder unbefristeten Arbeitsverhältnisses auf der Grundlage 
einer nicht unterbrochenen Vollzeitarbeitswoche abweichen”. 

3  Dies gilt insbesondere für die geringfügige und die befristete Beschäftigung bzw. die Leiharbeit. Bei der Solo-
Selbstständigkeit und bei der Teilzeitarbeit über 15 Stunden in der Woche kann eine „Aufwärtsmobilität“ nicht so 
deutlich identifiziert werden 
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gleichende Studien sind rar. Für einzelne Länder und einzelne Formen atypischer Beschäftigungen 
liegen Ergebnisse vor, über die wir in aller Kürze berichten werden. 

In einem abschließenden Kapitel gehen wir der Frage nach, ob und inwiefern das Arbeitsrecht 
und die sozialen Sicherungssysteme der einzelnen Länder die atypischen Beschäftigungsformen be-
rücksichtigen. Von zentralem Interesse ist dabei, ob atypische Beschäftigungsverhältnisse mit einer 
Reduzierung von Arbeits- und Sozialrechten einhergehen. Eine Reduzierung der Rechte trägt zu einer 
Situation der Unsicherheit hinsichtlich der Beschäftigungsaussichten und damit zur „Prekarität“ bei.  

Für einen exemplarischen Vergleich von wohlfahrtsstaatlichen Kontexten werden von allen euro-
päischen Ländern Deutschland, das Vereinigte Königreich, die Niederlande, Italien, Dänemark und 
Polen ausgewählt. Damit wird ein breites Spektrum von wirtschaftlichen Schwerpunkten, institutio-
nellen und sozialpolitischen Rahmenbedingungen sowie kulturellen Voraussetzungen innerhalb der 
Vielfalt Europas abgedeckt. 

2 Struktur und Entwicklung der atypischen Beschäftigung  
In vielen Ländern der EU 25  ist der Anteil atypisch Beschäftigter an allen Beschäftigten recht ausge-
prägt. In den meisten Ländern zeigt sich zudem eine Zunahme der atypisch Beschäftigten im Zeitraum 
1998 bis 2005 (der gleiche Trend zeigt sich, wenn der Prozentanteil der atypisch Beschäftigten an der 
Gesamtbevölkerung betrachtet wird). 
 

Abbildung 1: Anteil atypisch Beschäftigter an allen Beschäftigten (in %) 1998 und 2005  
EU 25 ohne Malta und Zypern 
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Quelle: EUROSTAT, Labour Force Survey, eigene Berechnungen 
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Dieser Abbildung liegt ein zusammenfassender Indikator zugrunde, der die Mehrfachzählung von Per-
sonen, auf die mehrere Merkmale atypischer Beschäftigung zutreffen, ausschließt. Dafür wurden aty-
pisch Beschäftigte wie folgt definiert: 

- Beschäftigte mit befristeten Verträgen 
- In Vollzeit arbeitende Solo- Selbstständige  
- Teilzeitbeschäftigte mit Festanstellung und in Teilzeit arbeitende Solo-Selbstständige 

(Arbeitszeit ≥ 15 Stunden/Woche), die sich selbst als in Teilzeit arbeitend definieren.4 
- Geringfügig Beschäftigte mit Festanstellung oder geringfügig beschäftigte Solo-Selbstständige 

(Arbeitszeit <15 Stunden/Woche) 

Anhand unserer Länderauswahl: Dänemark, Deutschland, Italien, den Niederlanden und dem Verei-
nigten Königreich werden wir nun auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten im europäischen Vergleich 
eingehen. 

Unsere Berechnungen zeigen, dass der Anteil der Personen in atypischer Beschäftigung in den 
Niederlanden im Jahr 2005 mit 53 % besonders hoch ist. Ein Großteil der hier als atypisch definierten 
Beschäftigten ist in den Niederlanden jedoch auf den sehr hohen Anteil an Teilzeitbeschäftigten zu-
rückzuführen (vgl. Abbildung 2). Die Klassifizierung „atypisch“ ist demnach für die Niederlande im 
Zusammenhang mit Teilzeitarbeit nicht unbedingt zutreffend.  

In den anderen fünf Ländern liegt der Anteil atypisch Beschäftigter an allen Beschäftigten jeweils 
bei ca. einem Drittel. In Deutschland und Polen sind es jeweils 37 %, im Vereinigten Königreich und 
Italien 34 % und in Dänemark 30 % (Werte für das Jahr 2005).5 In vier der sechs Länder ist dieser An-
teil im Zeitraum 1998-2005 gestiegen. Nur in Dänemark kam es zu einem Rückgang und im Verei-
nigten Königreich ist eine Stagnation zu verzeichnen. 

Abbildung 2 differenziert nach den einzelnen Formen der atypischen Beschäftigung im Zeitverlauf 
1997-2000-2005: 

• In Deutschland, Italien und den Niederlanden ist, von unterschiedlichen Niveaus ausgehend, 
die Zunahme atypisch Beschäftigter auf eine Zunahme aller vier Formen der atypischen Be-
schäftigung: geringfügige Beschäftigung Teilzeitarbeit, befristete Beschäftigung und Solo-
Selbstständigkeit zurückzuführen.  

• Im Vereinigten Königreich, wo der Anteil der atypisch Beschäftigten an allen Beschäftigten 
stagniert, stagniert entsprechend der Anteil der Solo-Selbstständigen und der geringfügig Be-
schäftigten, Teilzeitarbeit hat zugenommen und der Anteil der Personen in befristeter Be-
schäftigung ist rückläufig.  

• In Polen ist insgesamt eine Zunahme der atypisch Beschäftigten zu beobachten. Dies wird je-
doch allein durch den im Ländervergleich stärksten Anstieg der befristeten Beschäftigungs-
verhältnisse getragen. Für Personen in Teilzeitarbeit, geringfügig Beschäftigte und Solo-
Selbstständige sind hingegen rückläufige Anteile zu verzeichnen. Bemerkenswert ist, dass 
mehr als die Hälfte der in Vollzeit ausgeübten Solo-Selbständigkeit in Polen der Landwirt-
schaft zuzurechnen ist. Die Klassifizierung „atypisch“ ist deshalb für Polen im Zusammen-
hang mit (Vollzeit-)Solo-Selbstständigkeit, wie schon angedeutet, nicht immer zutreffend. 

                                                      

4  Aufgrund von Datenrestriktionen wurden Teilzeitbeschäftigte in IE und SK davon abweichend, als Beschäftigte mit ≤ 35 
Arbeitsstunden/Woche definiert.  

5  Die Anteile ändern sich nur minimal, wenn die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft als Untersuchungsgrundlage 
gewählt wird. Der größte Unterschied ist in Polen zu finden. Dort beträgt der Anteil atypischer Beschäftigung dann ca.  

 32 % anstelle von 37 %. 
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• In Dänemark haben alle Formen der atypischen Beschäftigung anteilig abgenommen.  

Auf einen nicht unerheblicher Anteil der atypisch Beschäftigten treffen gleich mehrere Kriterien zu, 
d.h. die Beschäftigten arbeiten sowohl in Teilzeit bzw. in geringfügiger Beschäftigung, als auch im 
Rahmen eines befristeten Arbeitsvertrages bzw. als Solo-Selbstständige. In den sechs Ländern reicht 
dieser Anteil von 10 % in Deutschland bis hin zu 23 % in den Niederlanden. 

  

Abbildung 2: Anteil atypisch Beschäftigter an allen Beschäftigten (in %),  
differenziert nach einzelnen Formen 
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Anmerkung: Für Polen keine Unterscheidung von Teilzeit >15 Stunden/Woche und ≤ 15 Stunden/Woche, daher 
keine Unterscheidung nach Teilzeitarbeit und geringfügiger Beschäftigung für 1997 und 2000 möglich. 

Quelle: EUROSTAT, Labour Force Survey, eigene Berechnungen 

Welche Personen arbeiten in atypischer Beschäftigung (2005)?  

• Mit Ausnahme von Polen zeigt sich, dass Frauen häufiger als Männer einer atypischen 
Beschäftigung nachgehen.6 Differenziert nach Beschäftigungsformen wird dieses Ergebnis vor 
allem durch den hohen Teilzeitanteil von Frauen getragen: Die Mehrheit der Teilzeitbeschäf-
tigten in allen Ländern sind Frauen.  

• Gering qualifizierte Personen arbeiten in fünf der hier betrachteten Länder häufiger in Formen 
atypischer Beschäftigung. Nur in Italien unterscheiden sich die Anteile der gering Qualifi-
zierten an den atypisch Beschäftigten bzw. an allen Beschäftigten insgesamt nicht. 

• Jüngere Personen (15-29 Jahre) haben am häufigsten ein atypisches Beschäftigungsverhältnis, 
gefolgt von älteren Personen (55-65 Jahre). Nur im Vereinigten Königreich arbeiten Ältere 

                                                      

6  Das gilt auch, wenn lediglich die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft betrachtet wird. 
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häufiger als Jüngere in atypischer Beschäftigung. Die Anteile befristet Beschäftigter sind in 
der jüngsten Altersgruppe in allen sechs Ländern vergleichsweise hoch. Es liegt nahe, diese 
Zahlen als Ergebnis des Einstiegs in den Beruf bzw. der Kombination von Ausbildung und 
Berufseinstieg und gegebenenfalls verlängerter Probezeiten in dieser Lebensphase zu werten. 
Auch die relativ hohen Anteile an geringfügiger Beschäftigung dieser Altersgruppe sind in 
den meisten Ländern darauf zurückzuführen (sehr hoch: Dänemark, gefolgt von den Nieder-
landen, dem Vereinigten Königreich und Deutschland). 

Wie die Ergebnisse zeigen, zeichnet sich zwar europaweit summa summarum eine Zunahme atypi-
scher Beschäftigungsverhältnisse ab. Die Verbreitung der einzelnen Formen atypischer Beschäftigung 
sowie sich abzeichnende Trends sind jedoch von Land zu Land verschieden. Während ein zunehmen-
der Trend befristeter Arbeitsverhältnisse in vier der sechs Länder zu beobachten ist, sinken (bzw. stag-
nieren) die Anteile befristeter Beschäftigung in Dänemark und dem Vereinigten Königreich – zwei be-
schäftigungspolitisch erfolgreicher Länder, denen ein geringer Kündigungsschutz gemein ist. Ein ge-
ringer Kündigungsschutz bedeutet, dass atypische Beschäftigungsverhältnisse wie die befristete Be-
schäftigung an Bedeutung verlieren, wenn es darum geht, Flexibilitätsanforderungen gerecht zu wer-
den. Arbeitgeber können wegen des geringen Kündigungsschutzes eher auf eine Befristung verzichten. 
Im Falle Dänemarks wird das folglich erhöhte Risiko der Kündigung für die Arbeitnehmer durch rela-
tiv hohe Lohnersatzleistungen und durch aktive Arbeitsmarktmaßnahmen gemildert, die mit ver-
gleichsweise hohen Erfolgsquoten der schnellen Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt einherge-
hen.   

Länderunterschiede in der Art und dem Umfang atypischer Beschäftigungsverhältnisse basieren 
auf komplexen Wirkungszusammenhängen, die unter anderem auf die Arbeitsmarktregulierung durch 
das Arbeitsrecht und den Arbeitsschutz, auf sozialrechtliche Regulierungen, auf das Steuerrecht, die 
Lohnpolitik, die aktive und passive Arbeitsmarktpolitik und nicht zuletzt auf Konjunkturschwankun-
gen zurückzuführen sind. Entscheidend ist dabei, ob und in welcher Form die nationalstaatliche Politik 
die Flexibilisierung der Arbeitswelt weiter vorantreibt und inwieweit die Flexibilisierung arbeits- und 
sozialrechtlich flankiert wird.  

3 Die Dynamik atypischer Beschäftigungsformen 
Wie wir im nächsten Kapitel zeigen werden, ergeben sich für atypisch Beschäftigte, je nach nationaler 
Ausgestaltung des Arbeits- und Sozialversicherungsrechts, im Vergleich zum Standard-Beschäftigten 
spezifische Nachteile hinsichtlich der sozialen Absicherung. Diese Nachteile könnten dadurch ver-
stärkt werden, dass atypische Beschäftigungen vergleichsweise häufig Bestandteil von brüchigen, un-
steten Erwerbskarrieren sind.  

Wir gehen davon aus, dass atypische Beschäftigungen dynamischer sind als Standard-Beschäfti-
gungen. Wir vermuten, dass Personen mit atypischer Beschäftigung häufiger ihren Erwerbsstatus 
wechseln und einem höheren Arbeitslosigkeitsrisiko ausgesetzt sind. Dies hätte besondere Implikatio-
nen für die soziale Sicherung, insbesondere für die Absicherung im Falle der Arbeitslosigkeit. 

Zur Belegung dieser Thesen sind Längsschnittdaten notwendig. Die Forschungslage ist jedoch 
insbesondere in Hinblick auf internationale Vergleiche lückenhaft. Die Ergebnisse folgender empiri-
schen Studien untermauern unsere Thesen.  
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Bestätigt wird die Vermutung einer hohen Beschäftigungsdynamik für die Solo-Selbstständigkeit. 
Eine ländervergleichende Studie (Deutschland, Niederlande, Vereinigtes Königreich, Italien) kommt 
zu dem Ergebnis, dass die Solo-Selbstständigen im Zeitraum 1993 bis 2003 in allen betrachteten Län-
dern eine im Vergleich zu anderen Erwerbsformen höhere Mobilität aufweisen (Schulze Buschoff und 
Schmidt 2006). Mobilität ist hier definiert als die Summe der Ein- und Austritte in Prozent der Perso-
nen in der jeweiligen Erwerbsform zum Zeitpunkt t-1. In allen Ländern und zu allen Zeitpunkten liegt 
die Mobilitätsrate Solo-Selbstständiger deutlich über der der abhängig Beschäftigten und der Arbeit-
geber-Selbstständigen (Schulze Buschoff und Schmidt 2006: 537).  

Bei der Frage nach dem Arbeitslosigkeitsrisiko kommt diese Studie zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen für die einzelnen Länder. So mündeten in den Niederlanden im Jahr 2003 rund 90 % aller Aus-
tritte aus der Solo-Selbstständigkeit in die Nicht-Beschäftigung, im Vereinigten Königreich traf dies 
auf die Hälfte und in Deutschland auf ein Viertel aller Übergänge aus der Solo-Selbstständigkeit zu 
(Schulze Buschoff und Schmidt 2006: 544). 

Ergebnis einer weiteren Studie, die sich jedoch allein auf Deutschland bezieht, ist, dass auch die 
Teilzeitbeschäftigung eine vergleichsweise instabile Erwerbsform ist: Von allen im Jahr 2000 in Teil-
zeit beschäftigten Personen waren im Jahr 2005 nur rund die Hälfte (52 %) noch immer in Teilzeit be-
schäftigt, ein Fünftel (21 %) war nicht erwerbstätig (Bryzinsky-Fay, Protsch und Schulze Buschoff 
2007).  

Im Vergleich dazu gestaltet sich der Beschäftigungsverlauf von geringfügig Beschäftigten in 
Deutschland noch dynamischer: von allen Personen, die im Jahr 2000 geringfügig beschäftigt waren, 
waren dies im Jahr 2005 nur noch gut 36 %. Geringfügige Beschäftigung mündet relativ häufig in 
Nichterwerbstätigkeit: 29 % der im Jahr 2000 geringfügig Beschäftigten waren fünf Jahre später nicht 
erwerbstätig (ebd.).  

Auch für die befristete Beschäftigung in Deutschland gilt, dass sie häufig Bestandteil von recht 
unsicheren Karrieren und Erwerbsverläufen ist. Bei befristeten Arbeitsverhältnissen ist im Vergleich 
zur unbefristeten Beschäftigung die Wahrscheinlichkeit, bei einem Stellenwechsel wieder befristet zu 
werden, als auch das Arbeitslosigkeitsrisiko erhöht (Giesecke und Groß 2006: 248). Entsprechend der 
festgelegten Befristungs(höchst)dauern ist die Beständigkeit von befristeten Beschäftigungen natur-
gemäß weitaus geringer (bzw. die Dauer kürzer) als die von anderen atypischen Beschäftigungsver-
hältnissen. Eine Studie über Beschäftigungsverhältnisse in der EU (EU 157) weist auf der Basis 
gepoolter Daten für den Zeitraum 1995 bis 2001 nach, dass ein Drittel aller befristet Beschäftigten 
zwei Jahre später immer noch in einem befristeten Arbeitsverhältnis stand, aber immerhin rund 40 % 
dieser Beschäftigten der Übergang in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis gelungen ist. Rund 20 % der 
befristet Beschäftigten war jedoch nach zwei Jahren nicht erwerbstätig. Auch wenn sich auf lange 
Sicht für einen Großteil der Arbeitnehmer ein befristetes Beschäftigungsverhältnis als eine Brücke 
bzw. Übergang zu einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis erweist, sind die Abgänge in Nicht-
erwerbstätigkeit weitaus häufiger als bei unbefristet Beschäftigten (Employment in Europe 2004: 166).  

Eine ländervergleichende Längsschnittstudie bestätigt für die Länder Dänemark, Deutschland, 
Spanien, Vereinigtes Königreich für den Zeitraum 1994-2001 die These, dass Teilzeitbeschäftigte und 

                                                      

7  Für Schweden sind keine Daten verfügbar. 
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befristet Beschäftigte einem höheren Arbeitslosigkeitsrisiko ausgesetzt sind als Personen mit einem 
Standard-Arbeitsvertrag (Leschke 2006: 17).  

Insgesamt wird durch die Ergebnisse der genannten Studien belegt, dass atypische Beschäfti-
gungsverhältnisse mit einer hohen Dynamik, d.h. einer Vielzahl von Übergängen von einer Beschäfti-
gungsform zu einer anderen, sowie einem erhöhten Arbeitslosigkeitsrisiko verbunden sind. Im nächs-
ten Kapitel wollen wir der Frage nachgehen, ob und in welcher Weise die einzelnen Formen atypi-
scher Beschäftigung, die besondere Dynamik in dem betreffenden Arbeitsmarktbereich und das er-
höhte Arbeitslosigkeitsrisiko in den einzelnen Ländern arbeits- und sozialrechtlich flankiert wird. 
Mangelnde rechtliche Regelungen tragen zur Beschäftigungsunsicherheit bei, beeinträchtigen die Be-
schäftigungsfähigkeit bzw. die mögliche Brückenfunktion und leisten so der Prekarität atypischer Be-
schäftigung Vorschub.  

4 Arbeitsrecht und Soziale Sicherung 
Im Falle des Arbeitsrechts bzw. der arbeitsrechtlichen Flankierung kann davon ausgegangen werden, 
dass die EU im Rahmen von rechtsverbindlichen Richtlinien arbeitsrechtliche Mindeststandards für 
atypische Beschäftigungen gesetzt hat, die alle EU-Länder implementieren müssen. Im Folgenden 
werden diese Richtlinien und die Umsetzung durch unsere ausgewählten Länder skizziert.  

4.1 Arbeitsrechtliche Regelungen 

Ein grundlegendes Element der Gestaltung europäischer Sozialpolitik ist der Soziale Dialog, d.h. die 
hervorgehobene Rolle der Sozialpartner bei der Sozialgesetzgebung. Eine wichtige Rolle spielen dabei 
die Sozialpartnervereinbarungen, die in Form eines Richtlinienvorschlags von der Kommission in den 
Ministerrat eingebracht werden. Zur atypischen Beschäftigung gibt es zwei rechtsverbindliche Richtli-
nien, die auf von der Kommission initiierten Sozialpartnervereinbarungen basieren. Dies sind die Re-
gelungen der Arbeitsbedingungen bei Teilzeitarbeit (RL97/81/EG) und bei befristeter Arbeit (RL 
99/70/EG). In den Richtlinien ist der wesentliche Grundsatz der Nichtdiskriminierung dieser atypisch 
Beschäftigten festgeschrieben. Darüber hinaus wird ein besonderes Gewicht auf die Förderung von 
Teilzeitarbeitsmöglichkeiten gelegt und eine verbindliche Regelung zur Begrenzung von Mehrfachbe-
fristung gefordert. Beide Richtlinien wurden in den Mitgliedstaaten, dort wo dies nicht bereits der Fall 
war, mehr oder weniger konsequent umgesetzt (Falkner et al. 2005). In einer Reihe von Ländern haben 
sie zu einem nicht unerheblichen Rechtsfortschritt geführt (Kaufmann 2006: 576). Die Verhandlungen 
zwischen den Sozialpartnern über die Arbeitsbedingungen von Leiharbeitnehmern, dem letzten noch 
offenen Thema aus der Kommissionsinitiative zur atypischen Beschäftigung, sind jedoch weniger po-
sitiv verlaufen. Sie liegen nach Jahren der Verhandlungen noch immer auf Eis.  

Laut der Richtlinie zur Teilzeitarbeit sollten mögliche Hindernisse rechtlicher oder verwaltungs-
technischer Art identifiziert und abgebaut werden. Die Weigerung eines Arbeitnehmers von Voll-  in 
Teilzeitarbeit zu wechseln, darf jedoch keinen Kündigungsgrund darstellen. Außerdem sollten Wün-
sche der Arbeitnehmer, von Voll- zu Teilzeitarbeit bzw. von Teil- zu Vollzeitarbeit zu wechseln, 
möglichst vom Arbeitgeber berücksichtigt werden. Die Umsetzung dieses Teils der Richtlinie reicht in 
den hier betrachteten sechs Ländern von einem Recht auf Voll- und Teilzeit in den Niederlanden über 
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ein Recht auf Teilzeit in Deutschland8 bis hin zu der vagen Feststellung, dass Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer sich auf Arbeitszeitänderungen einigen dürfen, wenn sie möchten (Dänemark). 

Auch die Möglichkeit von Mehrfachbefristungen ist durch die nationale Gesetzgebung unter-
schiedlich stark limitiert worden. Besonders strikte Vorgaben sehen die dänischen Kollektivverträge 
bzw. das dänische Arbeitsrecht vor. Dies ist jedoch auch im Zusammenhang mit dem vergleichsweise 
geringen Kündigungsschutz zu sehen. Gerade bei diesem Punkt der Richtlinie ist fraglich, ob er von 
den Ländern korrekt umgesetzt wird. So gab es bereits eine Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofes gegen eine Ausnahmeregelung für Arbeitnehmer über 52 bzw. 58 Jahren, die das deutsche 
Recht vorgesehen hatte. Unklar ist auch, ob die in Italien eingerichteten Maßnahmen zur Verhinde-
rung von Mehrfachbefristung ihren Zweck erfüllen (European Commission 2003 und 2006a) und die 
nationalen Berichte zur Evolution des Arbeitsrechts 1992-2002/3 (Bruun und Malmberg 2003, Nie-
derlande 2003 (ohne Autor), Zachert 2003, Sciarra 2003, Neal 2003; zum Arbeitsrecht in Polen: 
Prause 2003). 

Die genannten Regelungen zum Arbeitsrecht beziehen sich auf die abhängige Erwerbstätigkeit, 
nicht jedoch auf die Selbstständigkeit, für die die allgemeinen Vorschriften des Zivilrechts bzw. des 
Handelsrechts gelten. Somit fallen Selbstständige in der Regel nicht unter die Gemeinschaftsrichtli-
nien zum Arbeitsrecht. Eine Richtlinie zur Regelung der Solo-Selbstständigkeit als weiterer Form der 
atypischen Beschäftigung ist also auch nicht zu erwarten. Es gibt aber eine Empfehlung des Rates für 
diesen Arbeitsmarktbereich (Empfehlung 2003/134 EG vom 18. Februar 2003), in der der Rat seine 
Mitgliedstaaten auffordert, die Mindestanforderung an den Gesundheitsschutz und die Sicherheit am 
Arbeitsplatz für Selbstständige zu erhöhen.  

Die gestärkte Rolle der Sozialpartner – Arbeitgeber und Arbeitnehmer – bei der europäischen 
Sozialgesetzgebung im Rahmen des Sozialen Dialogs birgt für die Solo-Selbstständigen ein Risiko. 
Sie sind weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer und fallen somit durch das Raster der Sozialpartner-
schaft bzw. passen nicht in die traditionell korporatistischen Strukturen der Interessenvertretung. Das 
Risiko besteht darin, dass die gegenüber Dritten zur Exklusion neigenden Sozialpartner sich nicht als 
Lobby der Solo-Selbstständigen begreifen. Zu befürchten ist deshalb, dass die Interessen von Solo-
Selbstständigen im Prozess des Sozialen Dialogs nicht ausreichend berücksichtigt werden. 

Während das rechtsverbindliche Instrument der EU-Richtlinie vor allem im Arbeitsrecht zum 
Tragen kommt, sind Kernbereiche nationaler Sozialpolitik, wie die Renten-, Gesundheits- oder Ar-
beitsmarktpolitik, weichen Regulierungsformen wie etwa der Offenen Methode der Koordinierung 
überlassen.  

4.2 Soziale Sicherung 

Neben der arbeitsrechtlichen Flankierung ist die sozialrechtliche Absicherung atypischer Beschäfti-
gung von zentraler Bedeutung für die Frage nach der Prekarität. Es ist zu fragen, ob und inwiefern die 
nationalen Sicherungstypen und – systeme auf die atypischen Beschäftigungsformen eingestellt sind. 

                                                      

8  In beiden Ländern muss der Arbeitgeber dem Wunsch des Arbeitnehmers nach einer Veränderung seiner Arbeitszeit nur 
entsprechen, wenn dies im Rahmen der betrieblichen Gegebenheiten möglich ist. 
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Erfüllen die sozialen Sicherungssysteme auch für atypisch Beschäftigte ihre Aufgabe der Einkom-
menssicherung beim Eintritt der sozialen Risiken Arbeitslosigkeit und Alter in ausreichendem Maße? 
Gewährleistet das System der sozialen Sicherung auch für atypisch Beschäftigte eine grundlegende 
medizinische Versorgung (Sachleistungen) beim Eintreten eines Krankheitsfalles? Weiterhin ist ent-
scheidend, ob und inwiefern die nationalen Sicherungssysteme auf die hohe Dynamik der atypischen 
Beschäftigungsformen eingestellt sind. Es stellt sich die Frage, ob Wechsel zwischen verschiedenen 
Beschäftigungsformen im Erwerbsverlauf zu einem Nachteil der Beschäftigten in Bezug auf ihre sozi-
ale Sicherheit führen. 

Entscheidende Kriterien sind hierbei, ob und in welchem Umfang atypisch Beschäftigte von den 
einzelnen Versicherungszweigen der staatlichen Systeme erfasst werden. Wichtige Aspekte sind dabei 
die Gewährleistung der Einkommenssicherung, und dies auch bei wechselhaften Erwerbsverläufen 
(Transitions), sowie beim Eintreten des Krankheitsfalls die Gewährleistung von medizinischer Ver-
sorgung (Sachleistungen).  

Grundsicherungssysteme, die staats- bzw. wohnbürgerliche Rechte darstellen und der Höhe nach 
armutsvermeidend sind, erfüllen alle diese Kriterien, da weder das Beschäftigungsverhältnis noch der 
Erwerbsstatus an sich eine Rolle für die Teilhabe spielen. Staatliche Grundsicherungssysteme werden 
jedoch meist durch weitere staatliche Systeme ergänzt. Diese ergänzenden Systeme sind zumeist bei-
tragsbezogen bzw. am Versicherungsprinzip orientiert. Je nach Beitragsgestaltung und daraus abge-
leiteten Ansprüchen ergibt sich ein differenzierteres Bild hinsichtlich der genannten Kriterien:  

Beschäftigte in Teilzeit bzw. in befristeten Arbeitsverhältnissen werden, im Gegensatz zu Solo-
Selbstständigen und geringfügig Beschäftigten bezüglich der Integration in die Versicherungssysteme 
in der Regel nicht anders behandelt als Beschäftigte in Normalarbeitsverhältnissen. Sind lange und 
unflexible Versicherungszeiten jedoch Bedingung für den Bezug z.B. von Arbeitslosengeld, ist der 
Zugang für Beschäftigte in befristeten Arbeitsverhältnissen unter Umständen eingeschränkt. 

Weitere Nachteile können entstehen, wenn die Höhe und/oder die Bezugsdauer von monetären 
Leistungen stark an die Höhe der Beitragszahlung bzw. das vorherige Einkommen und/oder die Dauer 
der Beschäftigung gekoppelt sind. Besonders nachteilig wirkt sich eine atypische Beschäftigung dann 
aus, wenn das Niveau der Sozialleistung selbst für Standard-Beschäftigte niedrig angesetzt ist.  

Im Folgenden sollen exemplarisch die Systeme der gesetzlichen Krankenversicherung (Sach-
leistungen), der Arbeitslosenversicherung und der Alterssicherung hinsichtlich der oben genannten 
Kriterien im Ländervergleich betrachtet werden. 
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Tabelle 1: Krankenversicherung (Sachleistungen) und atypische Beschäftigung 
 

 Grundsicherungssystem  

Ja Nein   Zugang zum Versicherungssystem  

 
Solo-Selbstständige Geringfügig 

Beschäftigte 

DK X    
Selektiv für bestimmte Gruppen Nein (bei Einkommen ≤ 400 

€/Monat) 
DE  X 

Möglichkeit abgeleiteter Ansprüche 
(Familienmitversicherung) und freiwillige (Weiter)-versicherung 
vormals versicherungspflichtiger Beschäftigter 

IT X    

NL X    

PL  X Ja Ja 

UK X    

Quellen für Tabellen 1-3: European Commission (Missoc) (2006a), European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions (2003), Golinowksa, et al. (2003), European Commission/Council Documents 
(2005),  European Commission (2006c), OECD (2004), Leschke (2006) 
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Wie wir gezeigt haben, bilden atypisch Beschäftigte in allen von uns untersuchten Ländern einen be-
trächtlichen Anteil an allen Beschäftigten. Die soziale Sicherung dieser Beschäftigten stellt sich je 
nach Ausgestaltung der nationalen Systeme im Ländervergleich unterschiedlich dar.  

Im Folgenden werden die in den Tabellen 1-3 ersichtlichen Muster der sozialen Sicherung an-
hand der ausgewählten Kategorien Krankenversicherung (Sachleistungen), Arbeitslosenversicherun-
gen und Altersrentenversicherung pro Land skizziert.  

Dänemark 

Das steuerfinanzierte Grundsicherungssystem für Sachleistungen der Krankenversicherung gewähr-
leistet allen Einwohnern unabhängig von ihrem Erwerbsstatus eine grundlegende medizinische 
Versorgung.  

Der Zugang zur Arbeitslosenversicherung ist optional. Die Bedingungen für den Leistungsbezug 
sind sehr flexibel (mindestens 52 Wochen Beitragszeit während der letzten drei Jahre) und führen zu 
einer vergleichsweise langen Bezugsdauer, die relativ unabhängig von der Dauer vorheriger Erwerbs-
tätigkeit ist. Die durchschnittliche Netto-Ersatzquote ist mit 70 % des vorherigen Nettoeinkommens in 
unserem Sechs-Ländervergleich einer der höchsten Quoten (auch in den Niederlanden ist diese Quote 
ähnlich hoch). Niedrige Einkommen werden durch eine deutlich höhere Rate ersetzt als hohe 
Einkommen, so dass Teilzeitbeschäftigte und geringfügig Beschäftigte begünstigt werden. 

Eine Altersgrundrente bietet armutsvermeidende Einkommenssicherheit für alle Einwohner, die 
ihren Wohnsitz ausreichend lange in Dänemark hatten. Diese wird durch ein einkommensbezogenes, 
jedoch relativ schwach am Äquivalenzprinzip orientiertes Rentenzusatzsystem ergänzt. Da die Dauer 
der Versicherung in die Berechnung mit einfließt, können Nachteile für lückenhafte Erwerbsbiografien 
entstehen. Das Rentenzusatzsystem schließt geringfügig Beschäftigte und Solo-Selbstständige ohne 
vorheriges Beschäftigungsverhältnis aus. Solo-Selbstständige sind wegen fehlender Betriebszugehö-
rigkeit auch bezüglich der betrieblichen Alterssicherung im Nachteil. Diese erreicht bei den abhängig 
Beschäftigten einen Deckungsgrad von 90 %. 

Deutschland 

Im staatlichen Krankenversicherungssystem (Sach- und auch Geldleistungen) sind ausschließlich ab-
hängig Beschäftigte und bestimmte Gruppen von Selbstständigen versichert, deren Einkommen über 
einer Geringfügigkeitsgrenze liegt. In der Praxis wird durch die Möglichkeit der freiwilligen Weiter-
versicherung vormals versicherungspflichtig Beschäftigter und abgeleitete Ansprüche (Familienmit-
versicherung) dennoch ein recht hoher Deckungsgrad erreicht. Die bestehenden Lücken im System 
sollen durch die geplante Gesundheitsreform behoben werden. Erstmals in der deutschen Sozialge-
schichte soll für alle Einwohner ab dem 1. Januar 2009 die Pflicht bestehen, eine Krankenversicherung 
abzuschließen, wenn kein ausreichender anderer Schutz besteht. 

Das Arbeitslosenversicherungssystem unterscheidet beim Zugang und im Ergebnis zwischen aty-
pisch Beschäftigten und Personen mit „normalen Erwerbsverläufen“. So sind zum einen Selbststän-
dige ohne vorheriges sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis und geringfügig Be-
schäftigte von der Versicherung ausgeschlossen, zum anderen ist die Einkommenssicherheit bei Ar-
beitslosigkeit auch für Formen der atypischen Beschäftigung, die durch das System abgedeckt werden, 
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nicht immer ausreichend gewährleistet. Für befristet Beschäftigte können Nachteile durch die starke 
Koppelung der Bezugsdauer an die Dauer der vorherigen Beschäftigung entstehen. Im Gegensatz zu 
den anderen nationalen Arbeitslosenversicherungssystemen wird das Äquivalenzprinzip strikt ange-
wendet: Die Nettoersatzquoten sind für Bezieher hoher und niedriger Einkommen gleich hoch, d.h. 
prinzipiell ist keine Umverteilung vorgesehen. Eine Ausnahme besteht für Teilzeiterwerbstätige, die 
früher Vollzeit erwerbstätig waren. Unter bestimmten Voraussetzungen9 bemisst sich ihr 
Arbeitslosengeld an dem früheren Vollzeiterwerbseinkommen (Klammer und Leiber 2007: 190f.). 

Ein positiver und wichtiger Schritt hin zur Öffnung des Systems für atypisch Beschäftigte ist je-
doch, dass sich seit Februar 2006 Personen, die sich im Anschluss an eine Arbeitnehmertätigkeit 
selbstständig machen wollen, auf Antrag in der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung weiter versi-
chern können.  

In Deutschland gibt es keine Altersgrundrente, aber eine bedürftigkeitsgeprüfte Mindestsicherung 
im Alter (außerhalb des Rentensystems (Sozialhilfe)). Wie das Arbeitslosenversicherungssystem ist 
auch das erwerbsbezogene Alterssicherungsregelsystem stark am Äquivalenzsystem orientiert, d.h. für 
die Höhe der Leistungen ist die  Erwerbsbiografie bzw. die Dauer der Beschäftigungszeiten und die 
Höhe der Einkommen von entscheidender Bedeutung. Von dem staatlichen System der Alterssiche-
rung sind ein Großteil der Selbstständigen und geringfügig Beschäftigte ausgeschlossen. 

Italien 

Sachleistungen der Krankenversicherung werden durch den 1978 geschaffenen Gesundheitsdienst ab-
gedeckt, der durch seine Anerkennung sozialer Rechte als Einwohnerrechte universalistischen Cha-
rakter aufweist.  

Die Arbeitslosenversicherung ist dagegen beschränkt auf Arbeitnehmer, einschließlich der ge-
ringfügig Beschäftigten. Anspruchsberechtigt ist, wer während der letzten zwei Jahre versichert war 
und in dieser Zeit 52 Wochen lang Beiträge gezahlt hat. Die Bezugsdauer ist mit sieben Monaten rela-
tiv kurz, sie ist jedoch unabhängig von der Versicherungs- oder Beitragsdauer. Die vergleichsweise 
geringen Nettoersatzquoten können sich vor allem für Teilzeitbeschäftigte und geringfügig Beschäf-
tigte ungünstig auswirken. Die durchschnittliche Nettoersatzquote beträgt nur etwas über die Hälfte 
des vorherigen Verdienstes, Ersatzquoten von niedrigen Einkommen und hohen Einkommen unter-
scheiden sich kaum.  

In Italien gibt es kein Grundsicherungssystem für die Altersrente, verschiedene berufsgruppen-
spezifische Alterssicherungsregelsysteme (sog. Fonds) sind jedoch für alle Erwerbstätigen (ein-
schließlich der Selbstständigen) obligatorisch. Der FLDP (Fondo pensioni lavoratori dipendenti) als 
der größte Fond ist versicherungsbasiert und wird vorwiegend über Beiträge im Wege des Umlagever-
fahrens finanziert. Die Rentenhöhe hängt bezüglich des Zeit- und Einkommensfaktors von der vorhe-

                                                      

9 Voraussetzung dafür, dass sich das Arbeitslosengeld eines Teilzeitbeschäftigten an dem früheren 
Vollzeiterwerbseinkommen bemisst, ist, dass die vorausgegangene Vollzeittätigkeit mindestens 6 
zusammenhängende Monate innerhalb der letzten dreieinhalb Jahre dauerte und die Arbeitszeit der folgenden 
Teilzeittätigkeit mindestens 20% unter der tariflichen Arbeitszeit liegt (Klammer und Leiber 2007: 191).  
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rigen Erwerbsbiografie ab. Da sich der Aufbau, die Leistungen und die Finanzierung der verschiede-
nen Fonds zum Teil erheblich unterscheiden, kann ein beruflicher Wechsel bzw. ein Wechsel von ei-
nem Fond zum anderen, mit Nachteilen verbunden sein (Schulze Buschoff 2004: 7).  

Niederlande 

Alle Einwohner werden durch das beitragsfinanzierte Grundsicherungssystem für Sachleistungen der 
Krankenversicherung erfasst (die Beiträge werden zusammen mit der Einkommenssteuer als feste Be-
träge einbezogen).   

Die Arbeitslosenversicherung besteht aus zwei Systemen, von denen Selbstständige ausgeschlos-
sen sind. Das erste System für kurzfristige Leistungen hat sehr flexible Bedingungen für den Leis-
tungsbezug. Die Dauer (kurz, sechs Monate) und Höhe (70 % des Mindestlohns) des Bezugs sind un-
abhängig von der Art des vorherigen Beschäftigungsverhältnisses. Das zweite System der entgeltbe-
zogenen Leistungen orientiert sich am Versicherungsprinzip, niedrigere Einkommen führen jedoch zu 
höheren Nettoersatzquoten als hohe Einkommen. Dadurch werden Teilzeitbeschäftigte und geringfü-
gig Beschäftigte begünstigt. Für befristet Beschäftigte können sich Nachteile ergeben, weil die Be-
zugsdauer der Leistungen deutlich von der Länge der Erwerbstätigkeit abhängt. 

Die Altersgrundrente bietet eine armutsvermeidende Einkommenssicherheit im Alter auch für 
vormals atypisch Beschäftigte, was zu der starken Verbreitung von Teilzeitarbeitsplätzen, dem sog. 
niederländischen „Teilzeitwunder“, beigetragen haben könnte (Klammer 2000: 317). Auch der 
Wechsel von einer abhängigen zu einer selbstständigen Beschäftigung bleibt hier ohne Auswirkung 
auf die Höhe der Alterssicherungsleistung aus dem staatlichen Kernsystem. Entscheidend ist hier 
lediglich die Dauer des Wohnsitzes in den Niederlanden. Charakteristisch für das niederländische 
System ist allerdings auch die hohe Bedeutung der zweiten Säule der Alterssicherung, der betriebli-
chen Altersversicherung. Rund 90% der Beschäftigten in den Niederlanden sind durch derartige Al-
terssicherungsverträge erfasst. Hier sind unter Umständen Solo-Selbstständige aufgrund fehlender Be-
triebszugehörigkeit benachteiligt.  

Für die Solo-Selbstständigen ergibt sich eine weitere besondere Problematik. In der Regel um-
fasst das allgemeine soziale Sicherungssystem alle Einwohner, einschließlich der Selbstständigen. In 
einigen Zweigen bestehen jedoch besondere Vorschriften für Selbstständige. In der Vergangenheit 
hatten Selbstständige ihre eigenen einkommensbasierten Versicherungssysteme für Geldleistungen bei 
Krankheiten, Behinderungen und Mutterschaft. Im Jahr 2004 wurden diese Systeme der sozialen 
Sicherung von Selbstständigen per Gesetz abgeschafft. Die Regierung hat damit ihre Entscheidung 
umgesetzt, die Absicherung dieser sozialen Risiken Selbstständiger dem privaten Versicherungsmarkt 
zu überlassen. Diese Entscheidung geht einher mit einem weiter gehenden Trend des Umbaus und der 
Privatisierung des sozialen Sicherungssystems in den Niederlanden (Aerts 2005). 

Polen 

Für Sachleistungen in der Krankenversicherung gibt es kein Grundsicherungssystem. Im beitragsab-
hängigen Versicherungssystem wird jedoch durch die Einbeziehung abhängig Beschäftigter, ein-
schließlich geringfügig Beschäftigter, Selbstständiger, Rentner und Personen in Ausbildung sowie ab-
geleitete Ansprüche (Mitversicherung von Familienmitgliedern) nahezu universelle Deckung erreicht. 
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Das System der Arbeitslosenversicherung unterscheidet beim Zugang nicht nach der Art der Er-
werbstätigkeit. Auf diese Weise werden auch Solo-Selbstständige und Beschäftigte, die ein Einkom-
men mindestens in der Höhe des Mindestlohnes beziehen, einbezogen. Das Arbeitslosengeld ist eine 
Pauschalleistung, deren Höhe von der Dauer der vorherigen Erwerbstätigkeit abhängt und als Prozent-
satz eines Grundbetrages berechnet wird: Bei 1-5 Jahren Erwerbstätigkeit werden 80%, bei 5-20 Jah-
ren 100% und bei über 20 Jahren 120% des Grundbetrages gewährt. Der Grundbetrag beträgt aber nur 
130 Euro im Monat (European Commission 2006b), so dass diese Leistung nicht als armutsvermei-
dend gelten kann.  

In Hinblick auf die hohe Arbeitslosenquote – im Jahr 2005 betrug sie 18,3% – sind die geringen 
Leistungen der Arbeitslosenversicherung als besonders problematisch einzuschätzen. Für die Bezugs-
dauer des Arbeitslosengeldes ist nicht die vorherige Dauer der Beschäftigung entscheidend, sondern 
die regionale Arbeitslosenquote, bei relativ niedriger Quote ist die Bezugsdauer kürzer.  

Es gibt keine Altersgrundrente. Das erwerbsbezogene Altersrentenregelsystem bezieht auch Solo-
Selbstständige außerhalb der Landwirtschaft und geringfügig Beschäftigte mit ein. Als problematisch 
wird der Transfer zwischen den verschiedenen Versicherungssystemen, d.h. dem allgemeinen Regel-
system, dem System der Landwirte und dem System der Beamten eingeschätzt (ebd.).  

Das Rentensystem in Polen wurde im Jahr 1999 grundlegend reformiert. Die ersten Ansprüche 
aus dem neuen System können im Jahr 2009 geltend gemacht werden. Ziel der Reform ist es, das 
System finanziell nachhaltig zu gestalten. Öffentliche Zuschüsse und der Beitrag der Arbeitgeber wer-
den reduziert. Auf der einen Seite werden Möglichkeiten frühzeitiger Verrentung abgebaut, auf der 
anderen Seite wird eine stärkere Äquivalenz zwischen Beiträgen und Leistungen verankert, um einen 
deutlicheren Anreiz zu setzen in Arbeit zu bleiben. Für atypisch Beschäftigte mit geringen Einkom-
men werden die Ersatzraten im neuen System niedriger liegen. Als Resultat ist eine erhöhte Altersar-
mutsrate in der Zukunft zu befürchten (Golinowska et al. 2003).  

Vereinigtes Königreich 

Der steuerfinanzierte National Health Service (NHS) gewährleistet eine medizinische Grundversor-
gung (Sachleistungen der Krankenversicherung) für alle Einwohner.  

Die Arbeitslosenversicherung mit einheitlich niedrigen und für kurze Fristen gewährten Leistun-
gen bezieht alle abhängig Beschäftigten ein, deren Einkommen über einer unteren Einkommensgrenze 
liegt. Teilzeitbeschäftigten und geringfügig Beschäftigten mit niedrigeren Einkommen kommt zu 
Gute, dass niedrige Einkommen zu relativ höheren Nettoersatzquoten führen.  

Bei der staatlichen Altersgrundsicherung handelt es sich um ein obligatorisches beitragsabhängi-
ges System, das auch die Solo-Selbstständigen erfasst. Für geringfügig Beschäftigte besteht keine Ver-
sicherungspflicht in diesem System, sie können sich jedoch durch freiwillige Zahlungen weiterversi-
chern. Die Leistungen des Grundsicherungssystems sind aber keinesfalls armutsvermeidend. Es wird 
ergänzt durch ein ebenfalls obligatorisches erwerbsbezogenes Zusatzregelsystem, von dem geringfü-
gig Beschäftigte und Solo-Selbstständige ausgeschlossen sind. Für befristet Beschäftigte und Teilzeit-
beschäftigte können Nachteile entstehen, weil die Leistung deutlich von der Höhe des Einkommens 
und der Dauer der Beschäftigung abhängen.  
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5 Fazit 
In den von uns betrachteten Ländern bilden die atypisch Beschäftigten mit einem Anteil von jeweils 
einem Drittel (bzw. in den Niederlanden sogar der Hälfte) an allen Beschäftigten einen beachtlichen 
Teil der Gesamtbeschäftigten. Der Anteil einzelner Formen atypischer Beschäftigung ist in einigen 
Ländern so hoch, dass es eigentlich nicht gerechtfertigt scheint, von atypischer Beschäftigung zu spre-
chen. So zählen die Teilzeitbeschäftigung in den Niederlanden und die Solo-Selbstständigkeit in Ita-
lien und in Polen aufgrund ihrer hohen Anteile in ihren Ländern wohl eher zu den „typischen“ Er-
werbsformen; der Vergleichbarkeit halber bleiben wir jedoch bei der Bezeichnung „atypische Be-
schäftigung“. Frauen, gering Qualifizierte und jüngere Personen unter 30 Jahren sind besonders häufig 
atypisch beschäftigt. Summa summarum hat der Anteil atypischer Beschäftigung seit Ende der 1990er 
Jahre zugenommen. Es bestehen jedoch deutliche Unterschiede in den Anteilen und der Entwicklung 
einzelner Formen der atypischen Beschäftigung zwischen den einzelnen Ländern.  

Hinsichtlich der sozialen Sicherung von atypisch Beschäftigten besteht auf nationaler Ebene je 
nach Ausgestaltung der sozialen Sicherungssysteme unterschiedlicher Handlungsbedarf. Handlungs-
bedarf besteht besonders in Bezug auf die Absicherung Solo-Selbstständiger und geringfügig Be-
schäftigter. Diese Beschäftigten werden von den staatlichen Versicherungssystemen teilweise gar 
nicht erfasst oder deutlich schlechter behandelt als Beschäftigte in Normalarbeitsverhältnissen. Auch 
auf der EU-Ebene wären stärkere verbindliche Vorgaben insbesondere hinsichtlich der sozial- und ar-
beitsrechtlichen Absicherung der Solo-Selbstständigkeit wünschenswert. Für die Solo-Selbstständigen 
gibt es im Gegensatz zu den atypischen Beschäftigungsformen Teilzeitarbeit und befristete Beschäfti-
gung keine rechtsverbindliche EU-Richtlinie.  

Insgesamt sind beitragsbezogene Sicherungssysteme mit Geringfügigkeitsgrenzen wenig geeig-
net, die mit der atypischen Beschäftigung verbundenen spezifischen Risiken (unstete und häufig nied-
rige Einkommen) abzufedern. Alternativ bzw. ergänzend dazu sollten Grundsicherungsmodelle wei-
terentwickelt werden. Staatliche Systeme, die auf dem Einwohnerprinzip basieren, Grundsicherungs-
modelle integrieren und eine (zumindest teilweise) Steuerfinanzierung vorsehen, sind besser geeignet, 
eine Vereinbarkeit von atypischer Beschäftigung und sozialer Sicherheit zu unterstützen (vgl. auch 
Hinrichs 2007 und Leschke 2006).  

Beispiele für Grundsicherungssysteme, die unabhängig vom Erwerbsstatus alle Einwohner einbe-
ziehen, sind in vielen Ländern die Systeme der Krankenversicherung für Sachleistungen. In unserem 
Ländervergleich ist dies in Dänemark, Italien, den Niederlanden und im Vereinigten Königreich der 
Fall. Hier haben atypisch Beschäftigte vollen Zugang zum Versicherungssystem und es können kei-
nerlei Nachteile bei Statuswechseln in Bezug auf die Versicherungsbedingungen entstehen. In 
Deutschland und Polen bestehen dagegen keine Grundsicherungssysteme bei Sachleistungen der 
Krankenversicherungen. In Polen haben jedoch sowohl Solo-Selbstständige als auch geringfügig Be-
schäftigte Zugang zum staatlichen Regelsystem, so dass ein hoher Deckungsgrad erreicht wird. In 
Deutschland gilt eine Versicherungspflicht in der staatlichen Krankenversicherung nur für bestimmte 
Gruppen von Selbstständigen und für Beschäftigte mit Einkommen von mindestens 400 Euro monat-
lich. Ziel der geplanten Gesundheitsreform, die eine Versicherungspflicht für alle vorsieht, ist es, diese 
Lücke im System zu decken.  

Entscheidend ist weiterhin, ob und in welchem Umfang atypisch Beschäftigte Zugang zu den 
staatlichen Systemen der Arbeitslosenversicherung haben. Atypisch Beschäftigte haben ein erhöhtes 



Die soziale Sicherung von (a-)typisch Beschäftigten im europäischen Vergleich 

19 

Risiko, arbeitslos zu werden. Arbeitslosenversicherungen sollten atypisch Beschäftigte so weit wie 
möglich einbeziehen und durch aktive Arbeitsmarktmaßnahmen auf die (Wieder-)Eingliederung hin-
wirken. Der Zugang zur Arbeitslosenversicherung ist vor allem vor dem Hintergrund der Beschäfti-
gungsfähigkeit und der möglichen Brückenfunktion atypischer Beschäftigung relevant. Arbeitslosen-
versicherungen erlauben den Empfängern in der Regel eine effektivere Arbeitsplatzsuche und unter-
stützen den Übergang in Beschäftigung (bzw. verhindern den langen Verbleib in Inaktivität). Beschäf-
tigte, die keinen Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung haben, sind auf andere, meist 
kostenintensivere Mittel angewiesen. Sozialhilfeleistungen als letzter Ausweg haben, neben dem stig-
matisierenden Effekt und der Notwendigkeit der Bedürftigkeitsprüfung, gegenüber der Arbeitslosen-
versicherung den Nachteil, dass sie weniger auf den Wiedereintritt in den Arbeitsmarkt ausgerichtet 
sind (Leschke 2006: 4). 

Allgemein lässt sich auch bei der Arbeitslosenversicherung feststellen, dass Systeme, die hin-
sichtlich des Zugangs universeller gestaltet sind und sich weniger stark an Versicherungsprinzipien 
orientieren, einen besseren Schutz für atypisch Beschäftigte darstellen (Leschke 2006: 3). Ein Grund-
sicherungssystem für Arbeitslose, wie es z.B. in Schweden existiert, gibt es jedoch in keinem der von 
uns betrachteten Länder (Lindskog 2005).  

Im Vergleich zu den anderen Ländern zeigen sich für atypisch Beschäftigte in Dänemark jedoch 
relativ gute Bedingungen hinsichtlich des Zugangs zum Versicherungssystem, der Flexibilität der 
Leistungsbedingungen, der Bezugsdauer, der Netto-Ersatzquoten und der Absicherung von Übergän-
gen (transitions). Ebenso ist in Polen der Zugang zur Arbeitslosenversicherung für alle Erwerbstätigen 
offen. Die Höhe des als Pauschalleistung gewährten Arbeitslosengeldes ist jedoch so niedrig, dass sie 
nicht als armutsvermeidende Leistung gelten kann. Auch Italiens Arbeitslosenversicherung ist offen 
für alle Arbeitnehmer, schließt jedoch Selbstständige aus. Da in Italien der Anteil an Solo-Selbststän-
digen besonders hoch ist, erscheint diese Lücke im System recht erheblich. Aber auch in den Nieder-
landen und im Vereinigten Königreich werden die Solo-Selbstständigen von dem staatlichen System 
der Arbeitslosenversicherung grundsätzlich ausgeschlossen. Dies war in Deutschland bis Februar 2006 
auch der Fall. Seitdem hat ein Teil der Selbstständigen, nämlich die Personen, die sich im Anschluss 
an eine abhängige Beschäftigung selbstständig machen, die Möglichkeit, sich in der staatlichen 
Arbeitslosenversicherung weiter zu versichern. Weiterhin vom System ausgeschlossen sind in 
Deutschland jedoch geringfügig Beschäftigte, und dies, obwohl ihr Anteil an allen Beschäftigten in 
den letzten Jahren deutlich gestiegen ist.  

Teilzeitbeschäftigte werden in den Ländern benachteiligt, in denen niedrige Einkommen im Ver-
gleich zu hohen Einkommen nicht zu höheren Netto-Ersatzquoten führen, wie dies in Deutschland und 
Italien der Fall ist. Befristetet Beschäftigten entstehen Nachteile durch eine starke Koppelung der Be-
zugsdauer an die Dauer der bisherigen Beschäftigung, dies trifft in den Niederlanden (im Zusatzsys-
tem der entgeltbezogenen Leistungen) und in Deutschland zu. Im Vereinigten Königreich, in Italien 
und in Polen ist die Bezugsdauer allgemein kurz und es entstehen keine speziellen Nachteile für be-
fristet Beschäftigte.  

In Bezug auf die staatliche Alterssicherung ist entscheidend, ob trotz eines atypischen Erwerbs-
verlaufs ein zumindest armutsvermeidendes Renteneinkommen zu erwarten ist. Dies ist in den Nie-
derlanden und in Dänemark der Fall, hier gewährleisten universelle Grundrentensysteme armutsver-
meidende Einkommenssicherheit für alle Einwohner. In Dänemark wird das Grundrentensystem durch 
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ein beitragsbezogenes Regelsystem ergänzt. In beiden Ländern bilden jedoch betriebliche Rentensys-
teme eine weitere wichtige Säule der Alterssicherung, von denen Solo-Selbstständige ohne Betriebs-
bindung ausgeschlossen sind. 

In Italien und Polen gibt es keine Altersgrundrente, sondern beitragsbezogene Regelsysteme der 
Alterssicherung für alle Erwerbstätigen, einschließlich der Solo-Selbstständigen. In beiden Ländern 
besteht für atypisch Beschäftigte aufgrund ihrer häufig unsteten und niedrigen Einkommen die Gefahr 
von Altersarmut, in Polen insbesondere für nach dem 1.1.1949 geborene Personen, die im Gegensatz 
zu den früher geborenen keinen Anspruch mehr auf eine Mindestrente haben. In Polen kommt er-
schwerend hinzu, dass der Transfer von gesammelten Ansprüchen beim Wechsel zwischen Selbststän-
digkeit und abhängiger Beschäftigung problematisch ist. 

Im Vereinigten Königreich sind mit Ausnahme der geringfügig Beschäftigten alle Erwerbstätigen 
im beitragsfinanzierten Grundrentensystem pflichtversichert. Daneben gibt es ein staatliches Zusatz-
rentensystem, von dem neben den geringfügig Beschäftigten auch die Solo-Selbstständigen ausge-
schlossen sind. Die Höhe der Leistungen aus dem Grundrentensystem ist so niedrig, dass insbesondere 
für die von dem staatlichen Zusatzsystem ausgeschlossenen Beschäftigten die Gefahr der Altersarmut 
besteht.  

In Deutschland sind ein Großteil der Selbstständigen und geringfügig Beschäftigte nicht im bei-
tragsbezogenen Regelalterssicherungssystem pflichtversichert. Die starke Orientierung am Äquiva-
lenzprinzip ist für atypisch Beschäftigte mit häufig niedrigen und unsteten Einkommen nachteilig.  

Im Ländervergleich ist auf der einen Seite in Dänemark die soziale Absicherung atypisch Be-
schäftigter hinsichtlich der genannten Kriterien der Absicherung atypischer Beschäftigung (Art und 
Umfang der Einbeziehung in die einzelnen Versicherungszweige), mit häufig universellem Zugang 
und hohen Nettoersatzquoten relativ umfassend gewährleistet. Dänemark und die Niederlande wurden 
in dem eingangs genannten Kok-Report (Bericht der Taskforce Beschäftigung 2003) explizit als die 
Länder genannt, die, wenn auch unterschiedliche, „flexicurity“-Strategien umgesetzt haben. In den 
Niederlanden wurde in den letzten Jahren allerdings auch ein starker Akzent auf die Privatisierung von 
sozialen Risiken gesetzt. Ausdruck dafür ist die Abschaffung der sozialen Sicherungssysteme für 
Selbstständige im Jahr 2004 (Aerts 2005). Auf der anderen Seite steht Deutschland als Beispiel für ein 
Land, in dem die „flexicurity“-Strategie vergleichsweise wenig Anwendung findet. Das deutsche 
System der sozialen Sicherung ist aufgrund des selektiven Zuschnitts der Versicherungszweige und 
der starken Orientierung am Versicherungsgedanken (bzw. am Äquivalenzprinzip) nur unzureichend 
auf atypische Beschäftigungsverhältnisse und weitere Flexibilisierungstendenzen eingestellt. Während 
Standard-Beschäftigte hier recht hohe Schutzrechte genießen, sind für die atypisch Beschäftigten die 
Zugangsvoraussetzungen für die Versicherungssysteme hoch und die Leistungen relativ niedrig. 
Jüngere Reformen bzw. Reformvorhaben sehen jedoch die Erweiterung des Versichertenkreises um 
atypisch Beschäftigte vor, so die geplante Gesundheitsreform (Versicherungspflicht für alle) und die 
kürzlich erfolgte Reform der Arbeitslosenversicherung, die den Zugang für einen Teil der Solo-
Selbstständigen ermöglicht. Es bleibt abzuwarten wie sich diese Reformen in der Praxis bewähren. 

Insgesamt gilt für alle Versicherungszweige, dass sich das Problem sozialversicherungsrechtli-
cher Nachteile bei atypischer Beschäftigung und bei diskontinuierlichen Beschäftigungsverläufen 
nicht nur intrastaatlich, sondern auch bezüglich der interstaatlichen Mobilität atypisch Beschäftigter 
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stellt. Unterschiedliche Regelungen in den Mitgliedstaaten beeinträchtigen die räumliche Mobilität 
und sind problematisch in Hinblick auf die von der EU-Kommission angestrebte Personen- und 
Dienstleistungsfreiheit (Verordnung 1408/71). Es ist davon auszugehen, dass bezogen auf die atypi-
sche Beschäftigung von Seiten der EU-Kommission erheblicher sozialrechtlicher, aber auch steuer-
rechtlicher Abstimmungsbedarf besteht (bezogen auf Selbstständige siehe auch Fachinger 2003: 12).  
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